
Gesetzmässigkeit der Verwaltung

können!’?, Würde sie darauf verzichten, weil sie ohnehin keine Nachprü-
fung vornimmt, so würde sie sich dem Vorwurf der formellen Rechtsver-
weigerung aussetzen. Sie würde eine ihr zustehende Zuständigkeit nicht
gebrauchen. Die Verwaltungsbeschwerdeinstanz schliesst sich in der Re-
gel der Ermessensberätigung der Vorinstanz an, wenn nicht besondere
Gründe für eine andere Betätigung sprechen. Bei dieser Rechtslage ist es
verständlich, dass die Verwaltungsbeschwerdeinstanz nicht zwischen
Ermessen und unbestimmtem Rechtsbegriff unterscheidet!??. Denn die
Unterscheidung hat im Hinblick auf ihre Überprüfungskompetenz keine
Bedeutung.

VIII. Besondere Rechtsverhältnisse

Dabei handelt es sich “um einen Sammelbegriff für all jene Rechtsver-
hältnisse, bei welchen eine besonders enge, typischerweise disziplinar-
rechtlich normierte Beziehung zwischen Bürger und Staat besteht, wie
z.B. in der Schule, bei einer Anstellung im öffentlichen Dienst, aber auch
im Strafvollzug”'74, Der Staatsgerichtshof hat die traditionelle Auffas-
sung aufgegeben, wonach solche Unterordnungsverhältnisse als rechts-
freier Raum angesehen werden können. Vielmehr gelten auch in diesen
Rechtsbeziehungen die allgemeinen Prinzipien des Verwaltungsrechts
und die Grundrechte, soweit nicht der besondere Charakter des fragli-
chen Rechtsverhältnisses eine Ausnahme fordert. Einschränkungen sind
demnach grundsätzlich nur zulässig, wenn der Kerngehalt des Grund-
rechts gewahrt bleibt, das Verhältnismässigkeitsprinzip und das öffent-
liche Interesse gegeben sind und der Eingriff auf einer formellgesetz-
lichen Grundlage beruht!”

Der Eintritt in ein derartiges Rechtsverhältnis muss, namentlich dann,
wenn er nicht auf freiwilliger Basis erfolgt, formellgesetzlich vorgesehen
sein. Dagegen stellt die ständige Praxis geringere Anforderungen an die
gesetzliche Grundlage der inneren Ordnung dieses Verhältnisses. Na-
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